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Bernd Michael Uhl  
*** 
*** 

6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/23, 6F 2/22, etc., 
sowie amtsseitige KV-Sonderbände 

zu Nationalsozialismus,  
Rechtsextremismus, Rassismus 

Amtsgericht Mosbach, Hauptstraße 110 
74821 Mosbach 

>>> 6F 9/22, 6F 202/21, etc. <<< 
30.07.2025 

AUS AKTUELLEN ANLÄSSEN: 
>>> Mehrheitsbeschaffung der CDU für Bundestagsanträge 

im Bundestagswahlkampf 2025 mit der AFD  
unmittelbar beginnend nach der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag 

für die Opfer des Nationalsozialismus 
am 29.01.2025  <<< 

>>> Öffentliche Benennung des 1108-seitigen Gutachtens  
des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) 

durch das Bundesinnenministerium (BMI) 
zur Hochstufung der AFD als gesichert erwiesen rechtsextremistisch 

am 02.05.2025 <<< 
>>> Zurückweisung am 22.07.2025 durch das Bundesverwaltungsgericht der AFD-
Beschwerden gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Damit 

sind drei Entscheidungen des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts 
(OVG) aus dem vergangenen Jahr rechtskräftig. Keine Zulassung der Revision gegen 

die Urteile des OVG Münster zur Einstufung der AfD als "Verdachtsfall",  
der Beobachtung ihrer internen Sammlungsbewegung "Der Flügel" und ihrer  

Jugendorganisation "Junge Alternative" durch das BfV <<< 

Strafanzeigen gegen die  
AFD-Kanzlerkandidatin und Co-Vorsitzende der AFD-Bundestagsfraktion 

Dr. ALICE WEIDEL 
mit geschichtsrevisitionistischen, volksverhetzenden und herabwürdigenden 

NS-Diffamierungen von Befürwortern einer Prüfung zum AFD-Parteiverbotsverfahren 
und gezielten NS-Verunglimpfungen von BRD-Verfassungsorganen 

im Juli 2025 
an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  
der CDU Baden-Württemberg 

DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDEN gegen die 
die Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess 

wegen intransparenter nicht-nachvollziehbarer Bearbeitungsverweigerungen 
von KONKRETEN Eingaben zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht, 

HIER INSBESONDERE durch amtsseitige Missachtung 
beantragter juristischer Aufarbeitungen 

>> bzgl. (a…) wegen volksverhetzender Leugnung, Verharmlosung und Verherrlichung 
von  Kriegsverbrechen und Völkermorden 

sowohl bzgl. der deutschen Kolonialverbrechen und  
des Nazi-Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsregimes 
- u.a. aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD, 

>> bzgl. (b…) wegen volksverhetzendem Leugnen, Relativieren und Verharmlosen 
der NS-Verfolgung und  NS-Vernichtung des NS-Widerstandes im NS-Terror-Regime 

1933 bis 1945, 
u.a. unter Beteiligung der Nazi-Justiz, 

>> bzgl. (c…) Diskriminierung und Rassismus sowie zu  
nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten,  
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demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und 
rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD 

INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025 
an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  
der CDU Baden-Württemberg 

ANTRÄGE auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und  

Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl. 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und  

verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen 

in und aus der AFD 

INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025 

sowie ANTRAG auf Pressemitteilungen zu juristischen Aufarbeitungen von  

deutschen Kolonialverbrechen in Afrika als auch von Kontinuitäten in der  

staatlichen, personellen und strukturellen  

nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung bis 1945 

als auch zu personellen und thematischen NS-Kontinuitäten nach 1945, 

HIER insbesondere in Mosbach und im heutigen Neckar-Odenwaldkreis, 

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrter Herr Amtsgerichtsdirektor Dr. Lars Niesler, 

Eingangs- und Weiterbearbeitungsbestätigung: 

Das Amtsgericht Mosbach und sein CDU-Direktor Dr. Lars Niesler persönlich (s.u.) werden 

um ordnungsgemäße Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenennung und  

Sachverhaltserläuterung bzgl. der o.g. genannten Strafanzeigen,  

Dienstaufsichtsbeschwerden und 

Anträge auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und  

Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach (a…) bzgl. 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und  

verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen 

in und aus der AFD sowie (b…) bzgl. der Rassismus-Kolonial-NS-Verbrechen 

(c…) bzgl. Relativierung und Verharmlosung von DEUTSCHEN  

Kriegsverbrechen und Völkermorden gebeten. 

Gesetzlich geregelte Zuständigkeit des Amtsgerichts Mosbach: 

Das Amtsgericht Mosbach und CDU-Direktor Dr. Lars Niesler persönlich (s.u.) werden 

gemäß § 158 StPO um ordnungsgemäße Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenennung 

und  Sachverhaltserläuterung der Tatvorwürfe bzgl. der o.g. genannten Strafanzeigen  

beim Amtsgericht Mosbach GEGEN o.g. Beschuldigte gebeten. 

§ 158 

Strafanzeige; Strafantrag 

Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei den Staatsanwaltschaften und 
Amtsgerichten schriftlich angebracht werden.  Dem Verletzten ist auf Antrag der Ein-
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gang seiner Anzeige schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung soll eine kurze Zusammen-
fassung der Angaben des Verletzten zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten. 

Sachliche und fachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Mosbach 

begründet durch Amtsrichterin Marina Hess: 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) belegt mit ih-

rem richterlichen Entscheiden und Handeln ihrerseits HIER die amtsseitige sachliche und 

fachliche Zuständigkeit für die juristische Aufarbeitung von Nazi-Kontextualisierungen und 

Rassismus-Kontextualisierungen ausgehend von familienrechtlichen Zivilverfahren beim 

Amtsgericht Mosbach, wie folgt … 

Die HIER im o.g. Verfahrenskomplex beim Amtsgericht Mosbach fallverantwortliche Amts-

richterin Marina Hess …  

… (a =>) … verknüpft selbst HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR per gerichtli-

cher Verfügung verfahrensinhaltlich und prozessual im anhängigen Verfahrenskomplex 

amtsseitig die vom Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter beim Amtsgericht Mosbach initi-

ierten NS-, Rechtsextremismus- und Rassismus-Verfahren mit den anhängigen Familien-

rechtsverfahren unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022.  

… (b =>) … teilt unter 6F 9/22 am 17.08.2022 per gerichtlicher Verfügung mit, dass die unter 

(a =>) eingereichten Beschwerdeführer-Eingaben zu Nationalsozialismus, Rechtsextremis-

mus und Rassismus ihrerseits amtsseitig separiert und getrennt von den Familienrechtsver-

fahren-Akten HIER ABER in sogenannten Sonderbänden beim Amtsgericht Mosbach ange-

legt werden. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der 

Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) 

verweigert JEDOCH seit 2022 die ÖFFENTLICHE KONKRETE Aktenzeichenbenennungen 

der von ihr selbst seit 2022 angelegten Sonderbände zur juristischen Aufarbeitung von NS-

Verbrechen und NS-Unrecht, INSBESONDERE im eigenen Zuständigkeitsbereich des 

Neckar-Odenwaldkreises sowie bzgl. deren mangelhafter juristischer Aufarbeitung durch die 

Mosbacher Nachkriegsjustiz selbst seit 1945.   

… (c =>) … bearbeitet DABEI wie HIER dargelegt und belegt in ihrem richterlichen Entschei-

den und Handeln beim Amtsgericht Mosbach mit ihren gerichtlichen Verfügungen unter (a 

=>) und (b =>) verfahrensinhaltlich und prozessual strategisch HIER INSBESONDERE auch 

KONKRETE Eingaben … bzgl. KONKRETER NS-Verbrechen und NS-Unrecht im Neckar-

Odenwaldkreis 1933 bis 1945, … bzgl. KONKRETER NS-Justizverbrechen und NS-Unrecht 

der Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 1945, wie u.a. Beteiligungen an der NS-Euthanasie, … 

bzgl. deren mangelhafter juristischen Aufarbeitungen seit 1945 durch die Mosbacher Nach-

kriegsjustiz bis heute.  

… (d =>) … weist im HIER o.g. anhängigen Verfahrenskomplex seit 2021 erhobene wahr-

heitswidrige Rassismus-Unterstellungen in familienrechtlichen Zivilprozessen beim Amtsge-

richt Mosbach ihrerseits amtsseitig NICHT zurück.  

… (e =>) … weist im HIER o.g. anhängigen Verfahrenskomplex seit 2021 wahrheitswidrige 

und rechtswidrige aus der Luft gegriffene Nazi-Unterstellungen (vgl. Aktuelle AFD-Nazi-

Höcke-Rechtsprechung) in familienrechtlichen Zivilprozessen beim Amtsgericht Mosbach 

ihrerseits amtsseitig NICHT zurück, u.a. auch benannt im selbst gerichtlich beauftragten fa-

milienpsychologischen Gutachten vom 07.04.2022 unter 6F 202/21.  

… (f =>) … verfügt in ihrem richterlichen Entscheiden und Handeln beim Amtsgericht Mos-

bach auch ENTGEGEN den aktenkundigen Beantragungen KEINE diesbzgl. Unterlassungs-

aufforderungen gegenüber Verfahrensbeteiligten und hält DAMIT amtsseitig ihrerseits dies-
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bzgl. verfahrensinterne als auch außergerichtliche wahrheitswidrige Rassismus- und Nazi-

Diskreditierungen und -Diffamierungen unter (d =>)  und (e =>) mit persönlichen und berufli-

chen Rufschädigungen des o.g. Geschädigten Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters 

aufrecht. 

… (g =>) … agiert HIER willkürlich und nötigend in ihren Verfahrensführungen und Aussagen 

des Amtsgerichts Mosbach gegenüber dem o.g. Geschädigten Beschwerdeführer. Denn EI-

NERSEITS seien gemäß der HIER fallverantwortlichen Mosbacher Amtsrichterin Marina 

Hess die Beschwerdeführer-Eingaben zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Ras-

sismus unter (a =>) und (b =>) und (c =>) HIER demnach ANGEBLICH „Verfahrensfremd“ 

und „NICHT-verfahrensrelevant“ in den o.g. anhängigen Familienrechtsverfahren, woraufhin 

die Amtsrichterin Marina Hess diese NS-relevanten Eingaben unter dieser Begründung dann 

in ihrerseits selbst angelegte amtsseitig separierte Sonderbände HIER HALTBAR AKTEN-

KUNDIG NACHWEISBAR verschiebt und diese dann unter (b =>) HIER HALTBAR AKTEN-

KUNDIG NACHWEISBAR NICHT transparent nachvollziehbar bearbeitet bzw. NICHT trans-

parent einzelfall- und zuständigkeitsbezogen weiterleitet. GLEICHZEITIG UND DIES im Wi-

derspruch zu zuvor dargelegtem und belegten richterlichen Entscheiden und Handeln, seien 

gemäß der HIER fallverantwortlichen Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess diese Be-

schwerdeführer-Eingaben zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Rassismus unter 

(a =>) und (b =>) und (c =>) HIER demnach ANGEBLICH JEDOCH AUCH „verfahrenserheb-

lich“ und „verfahrensrelevant“ in den o.g. anhängigen Familienrechtsverfahren. UND ZWAR 

für ihre am 17.08.2022 eigens gerichtlich verfügt beauftragte psychiatrische Begutachtung 

des Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters hinsichtlich einer ihrerseits amtsseitig unter-

stellten ANGEBLICHEN ABER WAHRHEITSWIDRIGEN psychischen Erkrankung und damit 

einhergehenden eingeschränkten Erziehungsfähigkeit (Vgl. diesbzgl. Gutachten vom 

23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21). UND DIES HIER u.a. begründet auf seinen unter 

(a =>) und (b =>) und (c =>) o.g. beim Amtsgericht Mosbach eingereichten Beantragungen 

zu juristischen Aufarbeitungen von KONKRETEN NS-Verbrechen, insbesondere im Neckar-

Odenwaldkreis, und deren mangelhaften juristischen Aufarbeitung seit 1945 durch die Mos-

bacher Justiz.  

… (h =>) … agiert HIER im o.g. Verfahrenskomplex ihrerseits amtsseitig seit 2022 DANN 

ZUDEM im richterlichen Entscheiden und Handeln mit ihrer Bearbeitungsverweigerung, d.h. 

HIER OHNE einzelfallbezogene KONKRETE Eingangsbestätigungen, HIER OHNE Mittei-

lungen zu Weiterbearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bei KONKRETEN Beweis-

anträgen des Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters im genannten Verfahrenskomplex zu 

seinerseits beantragten juristischen Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach von national-

sozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, be-

hindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD. HIER bzgl. der 

jeweils AKTENKUNDIG NACHWEISBAR KONKRET vorgebrachten und angezeigten AFD-

SACHVERHALTE und Tatsachengrundlagen (s.u.). UND DIES WÄHREND ABER das Ober-

verwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz des Verwaltungsgerichts Köln 

dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die AfD als rechts-

extremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. UND DIES WÄHREND das Bundes-

amt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 02.05.2025 per Gutachten als ge-

sichert rechtsextremistisch hochstuft.  

… (i =>) … beauftragt HIER unter 6F 9/22 und 6F 202/21 am 17.08.2022 EXPLIZIT, dass die 

gerichtlich beauftragte familienpsychologische Forensische Sachverständige für Familien-

recht MA Antje C. Wieck, Praxis für KINDER- UND JUGENDLICHENPSYCHOTHERAPIE, 

Moltkestr. 2, 97318 Kitzingen, eine gerichtlich beauftragte INHALTLICHE Sachverständigen-
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Auseinandersetzung mit der Dokumentations-Website (assoziativ themenbezogene zusam-

mengestellte Zitat- und Materialsammlung, Dokumentation juristischer Aufarbeitung)  

"nationalsozialismus-in-mosbach.de" 

des Beschwerdeführers, Anzeigeerstatters und Nazi-Jägers durchführen solle, die diese 

HIER DANN ABER AKTENKUNDIG NACHWEISBAR ÜBERHAUPT NICHT durchführt. UND 

DIES HIER EXPLIZIT AUCH NICHT bzgl. der DARIN INSBESONDERE KONKRET themati-

sierten nationalsozialistisch rechtsextremistisch orientierten Umsturzversuche vor 1933 und 

nach 1945 in Deutschland und deren juristischen Aufarbeitungen. Die HIER fallverantwortli-

che Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIERBEI gezielt im o.g. Verfahrens-

komplex EXPLIZIT KONKRETE Sachverhalte und Tatsachengrundlagen bei einer sachge-

rechten Expertisen-Beweismittel-Erhebung u.a. zu nationalsozialistisch rechtsextremistisch 

orientierten Umsturzversuchen vor 1933 und nach 1945 in Deutschland und deren juristi-

schen Aufarbeitungen erheben zu lassen mit einer ordnungsgemäßen und sachgerechten 

gerichtlichen Sachverständigen-Begutachtung durch Experten*innen aus rechts-, geschichts-

, politikwissenschaftlicher NS-Forschung und aus psychologischer bzw. -soziologischer NS-

Opferforschung und NS-Täter-Forschung sowie aus der Rechtsextremismus-Forschung.  

Unverhältnismäßige Amtsseitige Verweigerung 

der Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess 

unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juristen und  

Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler,  

KONKRETE Eingaben zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht, 

 zu Diskriminierung und Rassismus sowie zur AFD zu bearbeiten 

Unter Missbrauch seines richterlichen Amtes und ENTGEGEN den öffentlichen Vorgaben 

und Richtlinien des verantwortlichen Direktors des Amtsgericht Mosbach, Dr. Lars Niesler, zu 

Handlungs- und Entscheidungsorientierungsvorgaben in den Öffentlichen NS-

INFORMATIONSAUSHANGSTAFELN "150 Jahre unabhängiges Amtsgericht Mosbach" im 

Amtsgericht Mosbach in der eigenen institutionellen NS-Vergangenheitsbewältigung und NS-

Öffentlichkeitsarbeit zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht vor 1945 sowie zu deren juristischen 

Aufarbeitungen durch die Mosbacher Justiz nach 1945 verweigert und verbietet HIER der 

fallverantwortliche Spruchkörper als Amtsrichterin Marina Hess seit 2022 beim Amtsgericht 

Mosbach ... (a) SOWOHL die KONKRETE kritische Auseinandersetzung mit NS-

Verbrechenskomplexen 1933 bis 1945, INSBESONDERE im Neckar-Odenwaldkreis, ... (b) 

ALS AUCH die  KONKRETE Auseinandersetzung der heutigen Mosbacher Justiz mit der 

diesbzgl. mangelhaften juristischen Aufarbeitung seit 1945 durch die heutige Mosbacher Jus-

tiz selbst, … (c) ALS AUCH die  KONKRETE Auseinandersetzung mit NS-Schreibtischtätern 

als Haupt- und Exzessivtäter, Nazi-Justizverbrechen bis 1945, auch mit der Kontinuität von 

Nazi-Funktionseliten und Nazi-Juristen nach 1945 am AG MOS-Beispiel des Nazi-

Staatsrechtlers, NS-Rechtstheoretikers Carl Schmitt.  

Nachdem die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-

nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zuvor auf vier Seiten thematisiert 

und protokolliert, wie der Vater sich konstruktiv an der Besprechung und Gestaltung einer 

Regelung des Umgangsrecht beteiligt, führt die Amtsrichterin Marina Hess sodann auf Seite 

Fünf Folgendes in ihrer Protokollierung des gerichtlichen Vermerks unter 6F 9/22 vom 

13.06.2024 aus: 

"Der Vater wird in seinen Einlassungen insoweit eingegrenzt, dass er aufgefordert wird aus-

schließlich auf den Verfahrensgegenstand einer kindeswohldienlichen Umgangsregelung 
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einzugehen und die Themen der Diskriminierung, des Rassismus, der Nichtverfolgung des 

NS-Unrechts in der Vergangenheit durch das Familiengericht Mosbach - durch die Vorsit-

zende - nicht erfolgte Umgänge in der Vergangenheit, Polizeieinsatz etc. zu unterlassen. 

Nachdem der Vater nach kurzer Unterbrechung und sodann erfolgenden Wortgefechts zwi-

schen der Bevollmächtigten der Mutter und dem Vater nach der Unterbrechung, erneut von 

der mangelnden Aufarbeitung des NS-Unrechts durch die Vorsitzende, anfängt, entzieht die 

Vorsitzende dem Vater das Wort. Der Vater lässt sich hierdurch nicht beeindrucken und er 

reagiert auf den Ruf zur Ordnung durch die Vorsitzende nicht. Vielmehr nimmt er sein Tele-

fon in die Hand und ruft die Polizei an unter Ankündigung Strafanzeige gegen die Vorsitzen-

de zu stellen. Während die Vorsitzende diktiert telefoniert der Vater mit der Polizei. Daraufhin 

wird die Verhandlung beendet."  

ZUVOR hatte die fallverantwortliche Amtsrichterin Marina Hess BEREITS unter der Führung 

und Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler be-

reits wie folgt HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR agiert bzgl. Nationalsozia-

lismus, Rechtsextremismus und Rassismus… 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler teilt im anhängigen Verfahrenskomplex unter 

AMTSGERICHT MOSBACH 6F 9/22 am 17.08.202 schriftlich verfahrensrelevant aktenkun-

dig AUSRÜCKLICH mitteilt, dass es ANGEBLICH NICHT Aufgabe eines deutschen Gerich-

tes sei, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten. UND DIES SOLLE INBESONDERE HIER 

GELTEN im KONKRETEN eigenen Zuständigkeitsbereich des AMTSGERICHT MOSBACH 

und der Mosbacher Justiz bzgl. NS-Verbrechen und NS-Unrecht, auch bzgl. der Nazi-Justiz 

1933 bis 1945, u.a. beim AG MOS, im Neckar-Odenwaldkreis, HIER AUCH INSBESONDE-

RE bzgl. Rassismus-Kolonial-NS-Verbrechen gegen Menschen afrikanischer Herkunft im 

eigenen Zuständigkeitsbereich des Neckar-Odenwaldkreises und in Baden-Württemberg 

1933-1945 sowie bzgl. deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen nach 1945 durch die 

Mosbacher Nachkriegsjustiz selbst. 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler will dem Beschwerdeführer und Anzeigeer-

statter HIER amtsseitig verbieten KONKRETE Eingaben zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht 

per Fax beim Amtsgericht Mosbach einzureichen. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher 

Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR 

gezielt unter 6F 9/22 am 17.08.2022 bei den o.g. KONKRETEN NS-Aufarbeitungs-

Verfahrensbeantragungen des Beschwerdeführers und Nazi-Jägers, die verfahrensrelevante 

und prozessuale EILBEDÜRFTIGKEIT des KONKRET hohen Alters möglicher noch lebender 

NS-Täter*innen, INSBESONDERE auch bzgl. NS-Verbrechen und NS-Unrecht im Neckar-

Odenwaldkreis, amtsseitig beim Amtsgericht Mosbach anzuerkennen und agiert HIER damit 

ENTGEGEN den öffentlich bekannten laufenden NS-Prozessen des 21. Jahrhunderts auch 

in 2022, 2023 und 2024 und 2025. UND DIES HIER u.a. unmittelbar nach und seit der KON-

KRETEN Eingabe des Beschwerdeführers und Nazi-Jägers vom 10.08.2022 mit STRAFAN-

ZEIGEN zu 6F 9/22 gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer wei-

teren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust nach der Zerstörung der 

Synagoge in Mosbach in 1938. DAHINGEGEN Beispielsweise: Die Verurteilung eines KZ-

Wachmannes in 2022 durch das Landgericht Neuruppin wegen Beihilfe zum NS-

Massenmord. Die Verurteilung einer 97-jährigen KZ-Sekretärin in 2022 durch das Landge-

richt Itzehoe wegen Beihilfe zum NS-Massenmord. Die o.g. Verurteilung der mittlerweile 99-

jährigen Zivilangestellten KZ-Sekretärin durch den Bundesgerichtshof am 20.08.2024 wegen 
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Beteiligung am NS-Massenmord. Die Aufhebung der Verhandlungsunfähigkeits-Beurteilung 

eines 100-jahre alten KZ-Wachmannes, Angehöriger des SS-Wachbataillons, im Beschluss 

des Oberlandesgerichts Frankfurt auf Grund mehrerer Mängel im Sachverständigen-

Gutachten. Das Landgericht Hanau muss nun erneut über die Verhandlungsfähigkeit des 

100-jährigen Mannes entscheiden, der als ehemaliger KZ-Wachmann wegen Beihilfe zum 

Mord angeklagt wurde (OLG, Beschl. v. 22.10.2024, Az.: 7 Ws 169/24).  

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler missachtet die Strafprozessordnung unter 

§ 158 bei der diesbzgl. gesetzlich geregelten Entgegennahme und Weiterbearbeitung HIER 

ABER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR EXPLIZIT in deren Anwendung mit ihrer 

amtsseitigen NICHT-Benennung der o.g. einzeleingabenbezogenen konkreten Sachverhalte 

zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Rassismus, mit ihrer NICHT-Ausstellung 

der jeweiligen konkreten Eingangsbestätigungen und mit ihrer NICHT-Mitteilung von jeweili-

gen konkreten Weiterbearbeitungen bzw. mit ihren Verweigerungen von Mitteilungen offiziel-

ler Zuständigkeitsweiterverweisungen in der o.g. jeweiligen konkreten NS-Eingaben-Sache. 

Die Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIER EXPLIZIT amtsseitig Eingangs- und Weiter-

bearbeitungsbestätigungen, Sachverhaltsbenennungen und Zuständigkeitsverweisungen bei 

beantragten NS-Wiederaufnahme- und NS-Aufhebungsverfahren, bei beantragten NS-

Wiedergutmachungs- und NS-Entschädigungsverfahren, bei beantragten gerichtlichen Prü-

fungen zu o.g. einzeleingabenbezogenen konkreten Sachverhalten. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess erlässt HIER HALTBAR 

AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im anhängigen Verfahrenskomplex selbst KEINE amtssei-

tigen gerichtlichen Verfügungen zum KONKRETEN Aktenvernichtungsstopp bei den Mosba-

cher Justizbehörden … (A) für den Zeitraum 1933 bis 1945 … (B) … für o.g. themen- und 

sachbezogene Prüfungen und Verfahren seit 1945 zu juristischen Aufarbeitungen von NS-

Verbrechen und NS-Unrecht im Neckar-Odenwaldkreis, d.h. im eigenen Zuständigkeitsbe-

reich. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess erlässt HIER HALTBAR 

AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im anhängigen Verfahrenskomplex selbst KEINE amtssei-

tigen gerichtlichen Verfügungen zum KONKRETEN Aktenvernichtungsstopp der Personalak-

ten zur Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 1945 bei den Mosbacher Justizbehörden sowie für 

o.g. themen- und sachbezogene Prüfungen und Verfahren zu juristischen Aufarbeitungen 

von personellen NS-Funktionseliten-Kontinuitäten von Nazi-Juristen 1933 bis 1945 DANN 

ABER seit 1945 im Neckar-Odenwaldkreis, d.h. im eigenen Zuständigkeitsbereich. 

Während seit Jahrzehnten Renten-Steuermilliarden für Nazi-Verbrecher*innen ausgegeben 

werden ...: Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-

nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert HIER seit 2022 

HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex amtsseitig, 

gerichtliche Prüfungen für den Neckar-Odenwaldkreis zu verfügen zu den jahrzehntelangen 

Deutschen Rentenbezügen für NS-Täter*innen, Kriegsverbrecher*innen und SS-Mitglieder, 

Mitgliedern von NS-Organisationen im Inland und Ausland. UND DIES während ABER die 

diesbzgl. Gesetzliche Regelung und deren Umsetzung seit Jahrzehnten beim DEUTSCHEN 

BUNDESTAGES thematisiert äußerst umstritten ist. 

Amtsseitige Verweigerung der Amtsrichterin Marina Hess 

unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juristen 

und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler, 
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ANTRÄGE auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen und  

Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl. 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungs-

feindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen 

in und aus der AFD INSBESONDERE vor, im und nach dem 

Bundestagswahlkampf 2025 zu bearbeiten 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert, verschweigt und unterdrückt 

HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex die 

KONKRETEN Eingaben des Beschwerdeführers und Antragstellers ihrerseits amtsseitig seit 

2022 DANN ZUDEM im richterlichen Entscheiden und Handeln mit ihrer Bearbeitungsver-

weigerung, d.h. HIER OHNE einzelfallbezogene KONKRETE Eingangsbestätigungen, HIER 

OHNE Mitteilungen zu Weiterbearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bei KONKRE-

TEN Beweisanträgen und Strafanträgen des Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters im 

genannten Verfahrenskomplex zu seinerseits beantragten juristischen Aufarbeitungen beim 

Amtsgericht Mosbach von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- 

und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und 

aus der AFD. HIER bzgl. der jeweils AKTENKUNDIG NACHWEISBAR KONKRET vorge-

brachten und angezeigten AFD-SACHVERHALTE und Tatsachengrundlagen. UND DIES 

WÄHREND ABER das Oberverwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz des 

Verwaltungsgerichts Köln dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für Verfassungs-

schutz (BfV) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. UND 

DIES WÄHREND das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 

02.05.2025 per Gutachten als gesichert rechtsextremistisch hochstuft.  

(A=>) BISHER unbearbeitete AFD-Beweismittel-ANTRÄGE AUF GERICHTLICHE VOR-

PRÜFUNGEN ZUR AFD an das und beim Amtsgericht Mosbach …: 

AUCH ENTGEGEN der jeweiligen HALTBAREN nachweisbaren aktenkundigen Beantragun-

gen, ignoriert und verweigert das AG MOS HIER ABER ANDERERSEITS die beantragten 

juristischen Aufarbeitungen von rechtsextremistischen, demokratie- und verfassungsfeindli-

chen, rassistischen Bestrebungen der AFD, HIER KONKRET u.a. bei den KV-

Beweisantragspaketen ab dem 18.03.2024 unter 6F 202/21, 6F 9/22 mit 6F 2/22-Referenz 

und bei den Eingaben ab dem 21.01.2024 bzw. 30.01.2024 unter 6F 202/21, 6F 9/22 mit 6F 

2/22-Referenz. Das Amtsgericht Mosbach verweigert HIERZU die diesbzgl. Eingangs- und 

Weiterbearbeitungs- bzw. Weiterleitungsbestätigungen zu AFD relevanten AKTENKUNDI-

GEN Anträgen.  

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen zur Steuergeld-Finanzierung von verfassungsschutz-bekannten Rechtsext-

remistischen AFD-Mitarbeiter*innen beim Bundestag und beim Landtag Baden-

Württemberg … 

.. bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KON-

KRETE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisan-

trägen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 

Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Beweismittel-Antrag ab 18.03.2024 

auf Gerichtliche Vorprüfungen beim Amtsgericht Mosbach zu steuergeldfinanzierten rechts-
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extremistischen AFD-Bundestagsmitarbeiter*innen und AFD-Landtagsmitarbeiter*innen. 

INSBESONDERE aus der Mosbacher Region, aus dem Neckar-Odenwaldkreis und aus Ba-

den-Württemberg. Laut einer im März 2024 veröffentlichen Recherche des BR werden ca. 30 

Millionen EURO Steuergelder in der BRD pro Jahr ausgegeben für verfassungsschutzbe-

kannte RECHTSEXTREMISTEN als konkrete steuergeldfinanzierte Mitarbeiter*innen von 

AFD-Bundestagsabgeordneten*innen. Dabei handele es sich konkret um mehr als 100 

rechtsradikale Mitarbeiter*innen, die die Demokratie bekämpfen und die dem  Verfassungs-

schutz aus dem rechtsextremistischen Milieu und aus der Neuen Rechten u.a. als „gesichert“ 

rechtsextrem bekannt sind.  

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen der Finanzströme im Spektrum der Neuen Rechten in Mosbach und Baden 

…: 

… bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KON-

KRETE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisan-

trägen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 

Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Beweismittel-Antrag ab 30.01.2024 

unter 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/22, etc. auf Gerichtliche Vorprüfungen beim Amtsgericht 

Mosbach unter o.g. anhängigem Verfahrenskomplex auf AG-MOS-amtsseitige Verfügung für 

die amtsseitige Veranlassung einer gerichtlichen Vorprüfung der Finanzströme im Spektrum 

der Neuen Rechten in Mosbach, Neckar-Odenwaldkreis und Baden zur anschließenden 

amtsseitigen Weiterleitung an das Innenministerium Baden-Württemberg. 

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen eines  AFD-Parteiverbotsverfahren gemäß Art. 21 GG. …: 

… bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KON-

KRETE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisan-

trägen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 

Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Antrag ab 21.01.2024 unter 6F 

202/21, 6F 9/22, 6F 2/22, etc. auf amtsseitige Veranlassung gerichtlicher Vorprüfungen beim 

Amtsgericht Mosbach unter o.g. anhängigem Verfahrenskomplex mittels AG-MOS-

amtsseitiger Verfügung für eine gerichtliche Vorprüfung eines möglichen AFD-

Parteiverbotsverfahren gemäß Art. 21 GG, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

zur anschließenden amtsseitigen Weiterleitung an die Landesregierung Baden-Württemberg. 

Und dies zur Vorbereitung eines möglichen AFD-Parteiverbotsverfahren ausgehend von ei-

ner möglichen Initiative des Landes Baden-Württemberg im Bundesrat. UND DIES WÄH-

REND ABER das Oberverwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz des Ver-

waltungsgerichts Köln dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz 

(BfV) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. UND DIES 

WÄHREND das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 

02.05.2025 per Gutachten als gesichert rechtsextremistisch hochstuft.  
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… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen eines Vereinsverbotsverfahren der Jungen Alternativen als Jugendorgani-

sation der AFD …: 

… bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KON-

KRETE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisan-

trägen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 

Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Beweismittel-Antrag vom 

21.01.2024 unter 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/22, etc. auf Gerichtliche Vorprüfungen beim 

Amtsgericht Mosbach unter o.g. anhängigem Verfahrenskomplex auf AG-MOS-amtsseitige 

Verfügung für eine gerichtliche Vorprüfung eines möglichen Vereinsverbotsverfahren der JA 

als Jugendorganisation der AFD zur anschließenden amtsseitigen Weiterleitung an das Bun-

desinnenministerium. Das Amtsgericht Mosbach unter der Führung und Verantwortung des 

CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler bleibt HIERBEI GEZIELT 

bzgl. des o.g. genannten JA-AFD-Antrages HALTBAR im o.g. Verfharenskomplex aktenkun-

dig nachweisbar untätig. UND ZWAR auch bis die vom Verfassungsschutz als gesichert 

rechtsextrem eingestufte Jugendorganisation der AfD sich Anfang März 2025 als Verein auf-

löst und anschließend eine neue AFD-Jugend-Parteiorganisation gegründet wird. 

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen einer Grundrechteverwirkung des Thüringer AFD-Chefs Björn Höcke ge-

mäß Art. 18 GG …: 

Bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KONKRE-

TE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisanträ-

gen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 

Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Beweismittel-Antrag vom 

21.01.2024 unter 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/22, etc. auf Gerichtliche Vorprüfungen beim 

Amtsgericht Mosbach unter o.g. anhängigem Verfahrenskomplex auf AG-MOS-amtsseitige 

Verfügung für eine gerichtliche Vorprüfung einer möglichen Grundrechteverwirkung des Thü-

ringer AFD-Chefs Björn Höcke gemäß Art. 18 GG, Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland, u.a. zur anschließenden amtsseitigen Weiterleitung an das Bundesverfas-

sungsgericht. HIER u.a. ggf. mit dem Rechtsmittel einer Richtervorlage, u.a. aber auch zur 

Weiterleitung an den Baden-Württembergischen Landtag. 

… Gezielte Amtsseitige NICHT-Nachvollziehbarkeit der entsprechenden AFD-

Beweismittelanträge ausgehend vom Amtsgericht Mosbach …: 

UND ZWAR DAMIT dadurch dann die tatsächliche Nachverfolgung der entsprechenden Be-

weismittelanträge zur juristischen Aufarbeitung von ANTRÄGEN auf KONKRETE gerichtliche 

Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bzgl. der nationalsozialistisch-

rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindli-

chen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD ausgehend vom Amtsgericht Mos-

bach unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirek-

tors, Dr. Lars Niesler, von Beginn an HIER EXPLIZIT NICHT nachvollziehbar wird. UND 

DIES WÄHREND ABER das Oberverwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz 

des Verwaltungsgerichts Köln dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für Verfassungs-

schutz (BfV) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. Auf 

dieses höchstrichterliche Urteil wird hier Bezug als Beweismittel für die Eingaben und Bean-
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tragungen des Beschwerdeführers zur AFD genommen. UND DIES WÄHREND das Bun-

desamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 02.05.2025 per Gutachten als 

gesichert rechtsextremistisch hochstuft. 

(B=>) BISHER unbearbeitete STRAFANTRÄGE ZUR AFD an das und beim Amtsgericht 

Mosbach …: 

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von Anträgen zu NS-

SS-Verbrechen im Zusammenhang mit der AFD …: 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert, verschweigt und unterdrückt 

HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex bzgl. 

der KONKRETEN Eingabe des Beschwerdeführers, Anzeigeerstatters und Nazi-Jägers vom 

30.05.2024, u.a., unter 6F 9/22 und 6F 202/21 sowie 6F 2/22 als KV-STRAFANTRAG gegen 

den Beschuldigten rechtsextremen Juristen und AFD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian 

Krah wegen Verschweigen, Verleugnen und Verharmlosen von Nazi-Verbrechen als Volks-

verhetzung mit der öffentlichen Relativierung von SS-Verbrechen am 18.05.2024. UND 

ZWAR HIER mit ihrer Verweigerung ENTGEGEN § 158 StPO von amtsseitigen ordnungs-

gemäßen Bestätigungen bzgl. NS-SS-AFD-Sachverhaltsbenennungen des o.g. Strafantra-

ges sowie bzgl. KONKRETER AFD-Antrags-Eingangs-, AFD-Antrags-Weiterbearbeitungs- 

und AFD-Antrags-Zuständigkeitsverweisung. UND DIES ENTGEGEN den offiziellen Ent-

schuldigungen der Bundespräsidenten Gauck und Steinmeier zu NS-SS-Verbrechen und 

zum Versagen der deutschen Nachkriegsjustiz seit 1945 bei deren juristischen Aufarbeitun-

gen. 

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von Anträgen zu 

Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika im Zusammenhang mit der AFD …: 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert, verschweigt und unterdrückt 

HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex bzgl. 

der KONKRETEN Eingabe des Beschwerdeführers, Anzeigeerstatters und Nazi-Jägers vom 

24.07.2024 unter  6F 9/22 und 6F 202/21 sowie 6F 2/22 als STRAFANTRAG gegen den 

stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im NRW-Landtag, Sven Tritschler, wegen 

geschichtsrevisionistischer und rechtsextremer Volksverhetzung Anfang Juli 2024 durch Ver-

höhnung, Verächtlichmachung und Diskreditierung der Opfer des ersten Völkermords im 20. 

Jahrhundert durch deutsche Schutztruppen der deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika 

als Deutsches rassistisches Unrechtsregime mit Konzentrationslagern. UND DIES ENTGE-

GEN der Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama mit der offiziellen Ent-

schuldigung der Bundesregierung in 2021 sowie mit der diesbzgl. offiziellen Entschuldigung 

des Bundespräsidenten. UND ZWAR HIER mit ihrer KONKRETEN amtsseitigen Verweige-

rung die KONKRETEN Sachverhalte der Berliner Kongokonferenz von November 1884 bis 

Februar 1885 amtsseitig zu benennen, auf der die koloniale Aufteilung Afrikas besprochen 

und beschlossen wurde. UND ZWAR gem. der Kontinuitätsthese aus den Geschichtswissen-

schaften zur späteren fortführenden angewandten organisatorischen Thematisierung DANN 

des NS-Regimes mit Rassismuslehre, Vernichtung ethnischer Bevölkerungs- und Wider-

standsgruppen, Kunstraub, Ahnen- und Grabschändung, Konzentrationslagern während des 

Nazi-Terror-Angriffs- und Vernichtungskrieges 1939 bis 1945. UND ZWAR HIER mit ihrer 

amtsseitigen Verweigerung ENTGEGEN § 158 StPO von amtsseitigen ordnungsgemäßen 
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Bestätigungen bzgl. Deutschen Kolonialverbrechen-Sachverhaltsbenennungen des o.g. 

Strafantrages sowie bzgl. KONKRETER AFD-Antrags-Eingangs-, AFD-Antrags-

Weiterbearbeitungs- und AFD-Antrags-Zuständigkeitsverweisung. UND DIES OBWOHL 

HIER konkret im o.g. Familienrechtsverfahrenskomplex unter den Verfahrensbeteiligten ein 

afro-deutsches Kind und eine schwarzafrikanische Kindsmutter sind. 

… Amtsseitige NICHT-Nachvollziehbarkeit der entsprechenden AFD-

Strafanzeigenvorgänge ausgehend vom Amtsgericht Mosbach …: 

UND ZWAR DAMIT dadurch dann die tatsächliche Nachverfolgung der entsprechenden 

Strafanzeigenvorgänge zur juristischen Aufarbeitung von ANTRÄGEN auf KONKRETE ge-

richtliche Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bzgl. der nationalso-

zialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behin-

dertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD ausgehend vom 

Amtsgericht Mosbach unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juristen und 

Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, von Beginn an HIER EXPLIZIT NICHT nachvollzieh-

bar wird. UND DIES WÄHREND ABER das Oberverwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 

die Vorinstanz des Verwaltungsgerichts Köln dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für 

Verfassungsschutz (BfV) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen 

darf. Auf dieses höchstrichterliche Urteil wird hier Bezug als Beweismittel für die Eingaben 

und Beantragungen des Beschwerdeführers zur AFD genommen. UND DIES WÄHREND 

das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 02.05.2025 per Gut-

achten als gesichert rechtsextremistisch hochstuft. 

…  Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von Anträgen zu nati-

onalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten deutschen Juristen u.a. in der AFD 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert, verschweigt und unterdrückt 

HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex, dass 

der Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter aktenkundig HALTBAR mehrfach wiederholt 

„umfangreich“, „vielfältig“ und „übermäßig“ u.a. in seinen beantragten juristischen Aufarbei-

tungen von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfas-

sungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen aus der AFD u.a. 

mit den KONKRETEN SACHVERHALTEN von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch ori-

entierten deutschen Juristen aus der Neuen Rechten, u.a. in der AFD, und auf deren Agieren 

hinweist.   

Wie u.a. auf den o.g. nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten deutschen Jurist 

und AFD-Europa-Spitzenkandidaten Maximilian Krah, der kurz vor der Europawahl 2024 

dann SS-Verbrechen öffentlich verharmlost.   

Wie u.a. auf die an den nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten Umsturzplänen 

und Umsturzversuchen aus dem Reichsbürgermilieu in 2022/2023 beteiligte AFD-Richterin 

(MdB) Birgit Malsack-Winkemann, die nach dem geplanten Umsturz als Justizministerin ei-

ner Putschistenregierung unter Führung von Heinrich XIII. Prinz Reuß eingesetzt werden 

sollte. SIEHE dazu Strafanträge an das Amtsgericht Mosbach… (a) Antrag an das Amtsge-

richt Mosbach vom 05.06.2022 unter 6F 9/22 auf STRAFANZEIGE GEGEN >> A D O L F   H 

I T L E R << WEGEN HOCHVERRATS GEGEN DEUTSCHLAND in 1924 im WIEDERAUF-

NAHMEVERFAHREN am AG MOS (SIEHE AUCH BEZUGNAHME des diesbzgl. gerichtlich 

beauftragten Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21) >>> …(b) Antrag an 

das Amtsgericht Mosbach vom 03.06.2022 unter 6F 9/22 auf STRAFANZEIGE GEGEN >> A 

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
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D O L F   H I T L E R << Ausweisung aus Deutschland bzw. Ausschluss von allen öffentlichen 

Ämtern im WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN am AG MOS (SIEHE AUCH BEZUGNAHME 

des diesbzgl. gerichtlich beauftragten Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 

202/21) >>> … (c) Anträge an das Amtsgericht Mosbach vom 24.03.2023 unter 6F 9/22 so-

wie zu 6F 202/21, 6F 2/22 und 6F 2/23 auf STRAFANZEIGEN wegen direkter Tatbeteiligun-

gen an bzw. Beihilfe zum "Hochverrat" in 2022 und 2023 mit der Planung und Vorbereitung 

gewaltsamer Umsturzversuche, u.a. aus rechtsextremistischer Motivation >>> … (d) Anträge 

an das Amtsgericht Mosbach vom 13.04.2023 unter 6F 9/22 sowie zu 6F 2/22, 6F 202/21 

und 6F 2/23 auf STRAFANZEIGEN wegen Hochverrats § 81–83a StGB auf Grund von 

rechtsextremistisch motivierten Putschversuchen, u.a. in 2022 und 2023 als Ergänzung zum 

Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Mosbach in Boxberg, als Ergänzung zur Anklage 

des versuchten Mordes vor dem OLG Stuttgart >>> … (e ) Anträge an das Amtsgericht Mos-

bach vom 28.05.2023 unter 6F 9/22 sowie zu 6F 2/22, 6F 202/21 und 6F 2/23 auf STRAF-

ANZEIGEN wegen Hochverrats § 81–83a StGB auf Grund von rechtsextremistisch motivier-

ten Umsturzversuchen, u.a. in 2022 und 2023, als Ergänzung zum Terrorprozess gegen die 

Reichsbürgergruppe militanter Rechter "Vereinte Patrioten" vor dem OLG Koblenz.  
Wie u.a. auf den rechtsextremen RICHTER und das AFD-Mitglied, ehemaliger AFD-

Bundestagsabgeordneter 2017 bis 2021, Jens Maier. U.a. mit der STRAFANZEIGE vom 

15.09.2023 gemäß § 158 StPO an das Amtsgericht Mosbach unter 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 

2/22, 6F 2/23 wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung 

mit Referenzen und Assoziationen zum Nazi-Angriffs-Terror- und Vernichtungskrieg, zur Aus-

beutung und Vernichtung im NS-Zwangsarbeitssystem, zur NS-Verfolgung und -Vernichtung 

diverser NS-Opfer- und NS-Widerstandsgruppen, zur Nazi-Terrorjustiz, zum Nazi-

Konzentrationslagersystem, bei nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten öffent-

lichkeitswirksamen NS-Symbolaktionen wie HIER durch den rechtsextremen RICHTER, 

AFD-Mitglied, EX-MdB Jens Maier, der mit seiner Verharmlosung und Relativierung von NS-

Unrecht und NS-Verbrechen, in der die NS-Vergangenheitsbewältigung mit der NS-

Erinnerungs-, NS-Veranstaltungs- und NS-Gedenkstättenkultur, mit der NS-Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit zu den Nationalsozialistischen Verbrechen seinerseits als sogenannter 

„Schuldkult“ öffentlich verunglimpft und herabgewürdigt. Das sächsische Justizministerium 

erhob eine Disziplinarklage gegen Maier und beantragte im August 2022 beim Dienstgericht 

eine Versetzung Maiers in den Ruhestand. Das sächsische RICHTERdienstgericht am 

Landgericht untersagte Maier die RICHTERtätigkeit wegen rassistischer und abwertender 

Äußerungen und entschied Ende 2022, ihn in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen. Das 

Landgericht Dresden hatte bereits einige Monate zuvor ein Disziplinarverfahren gegen 

RICHTER Maier eröffnet. In der entsprechenden Pressemitteilung hieß es zur Begründung: 

„Insbesondere vor dem Hintergrund, dass RICHTER Maier zum damaligen Zeitpunkt Mitglied 

der u.a. für Presse- und Ehrschutzsachen zuständigen Kammer des Landgerichts und dort 

auch mit Verfahren der NPD befasst war, hätten seine Äußerungen zur NPD das Mäßi-

gungsgebot verletzt. Mit seinen Beiträgen habe RICHTER Maier, dessen Beruf als RICHTER 

dabei immer bekannt gewesen sei, dem Ansehen der Justiz allgemein und des Landgerichts 

Dresden im Besonderen Schaden zugefügt.“ "Mit all diesen Verhaltensweisen und dem ver-

wendeten Vokabular sucht der Antragsgegner zur Überzeugung des Dienstgerichts bewusst 

die Nähe zu Kreisen, die in der Öffentlichkeit als rechtsextrem wahrgenommen werden", hieß 

es in der Urteilsbegründung des BGH. Der Bundesgerichtshof befand am 05.10.2023, dass 

Maier nicht mehr als RICHTER arbeiten darf. Das Gericht prüfte, ob das Vertrauen der Öf-

fentlichkeit in Jens Maier als RICHTER zerstört und er nicht mehr glaubwürdig sei. Im Urteil 

wurden viele Tweets, Presseberichte und Auftritte bei politischen Veranstaltungen von Maier 

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
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ausgewertet - also alles, was das Bild von Maier in der Öffentlichkeit bestimmt. Auch seine 

Mitgliedschaft im offiziell aufgelösten "Flügel" der AfD spielte eine Rolle und dass der sächsi-

sche Verfassungsschutz RICHTER Jens Maier als Rechtsextremisten einstufte, wie am 5. 

Oktober 2020 bekannt wurde. Maiers Revision dagegen wurde im Oktober 2023 vom 

Dienstgericht des Bundes beim Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Er biete keine Gewähr 

dafür, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgeset-

zes einzutreten. Es war ein gezielter Tabubruch, als der AfD-Politiker und Thüringer Landes-

vorsitzende Björn Höcke im Januar 2017 das Berliner Holocaust-Mahnmal als ein "Denkmal 

der Schande" und die deutsche Erinnerungskultur als "dämliche Bewältigungspolitik" be-

zeichnete und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" forderte. Höckes Vorredner 

vom parteiinternen, formal aufgelösten „völkischen Flügel“ der AfD, der vom Verfassungs-

schutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wurde, war damals Jens Maier, 

RICHTER am Landgericht Dresden und AfD-Mitglied. Für ihn sei es "eine große Ehre", ne-

ben seiner "Hoffnung" Höcke sitzen zu dürfen, so Richter Maier bei der Veranstaltung in 

Dresden. Ab 2019 bis zu seiner offiziellen Auflösung im April 2020 war Maier Obmann des 

„Flügels“ in Sachsen. Im Mai 2016 verbot Jens Maier in einem RICHTERlichen Beschluss 

zugunsten der NPD per einstweiliger Verfügung als zuständiger RICHTER des Landgerichts 

Dresden auf Antrag der NPD dem Extremismusforscher Steffen Kailitz vom Hannah-Arendt-

Institut für Totalitarismusforschung, über die NPD zu sagen, diese plane „rassistische Staats-

verbrechen“. Kailitz hatte das Parteiprogramm der NPD und andere öffentliche und der Partei 

zuzuordnende Quellen ausgewertet und war zur – in einem Gastbeitrag in der Wochenzei-

tung „Die Zeit“ wiederholten – Bewertung gelangt, dass die AFD-Partei im Regierungsfalle 

beabsichtige, „acht bis elf Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben, darunter deut-

sche Staatsbürger mit Migrationshintergrund.“ Dies ergebe sich aus der explizit geäußerten 

Auffassung der NPD, dass deutsche Staatsbürger „anderer Rassen“ immer Fremde blieben, 

die aus Deutschland entfernt werden müssten, weil – so zitierte Kailitz die NPD weiter – „die 

Verleihung bedruckten Papiers (eines BRD-Passes) ja nicht die biologischen Erbanlagen 

verändert […] Angehörige anderer Rassen bleiben deshalb körperlich, geistig und seelisch 

immer Fremdkörper, gleich wie lange sie in Deutschland leben, und mutieren durch die Ver-

leihung bedruckten Papiers nicht zu germanischstämmigen Deutschen.“ Die NPD klagte ge-

gen Kailitz’ Bewertung, eine solche Politik lasse sich nur durch „Staatsverbrechen“ verwirkli-

chen, mit der Begründung, wenn diese Politik nicht willkürlich, sondern in gesetzlichen Re-

geln erfolge, dann könne es sich gar nicht um Verbrechen handeln, sondern sie sei dann 

rechtmäßiges Staatshandeln. RICHTER Jens Maier veröffentlichte seine inhaltliche Auffas-

sung dazu: „Ich weiß nicht, wie man, wenn man das Programm der NPD liest, auf Staatsver-

brechen kommen kann“, denn wenn „jemand aufgrund von gesetzlichen Grundlagen zurück-

geführt wird, ist das kein Staatsverbrechen.“ Er nahm Kailitz’ Einschätzung nicht als Mei-

nungsäußerung, sondern als – rechtlich leichter untersagbare – Tatsachenbehauptung. Sein 

Beschluss erfolgte im Eilverfahren ohne Anhörung von Kailitz und drohte diesem bei Zuwi-

derhandlung „Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs 

Monaten“ an. Kailitz sah sich in seiner Wissenschaftsfreiheit verletzt und legte Widerspruch 

ein. Der Beschluss des RICHTERs Jens Maier wurde später von der zuständigen Kammer in 

voller Besetzung wieder aufgehoben. Im Hauptsacheverfahren, an dem Maier nicht mehr 

teilnahm, wurde die Klage der NPD im April 2017 endgültig abgewiesen. Das Gericht bewer-

tete Kailitz’ Einschätzungen als zulässige Meinungsäußerung, die sich die NPD entgegenhal-

ten lassen müsse. Der ursprüngliche Beschluss des RICHTERs Jens Maier wurde u. a. von 

der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft als Eingriff in die Wissenschaftsfrei-

heit gewertet: Kailitz habe sich jahrelang wissenschaftlich mit der NPD befasst und „For-
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schungsergebnisse öffentlich darzustellen, gehört zu den zentralen Aufgaben von Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern“. Ihre „Veröffentlichung gerichtlich zu unterbinden, 

schränkt die Freiheit der Wissenschaft unzulässig ein.“ Besondere Brisanz hatte der Be-

schluss auch deswegen, weil Kailitz im damals noch laufenden zweiten Verbotsverfahren 

gegen die NPD vom Bundesverfassungsgericht als Sachverständiger gehört wurde, dem 

RICHTER Jens Maier also faktisch die Wiederholung von Aussagen verbot, um deren Abga-

be an anderer Stelle ABER Kailitz gerichtlich gebeten worden war. 

… Amtsseitige NICHT-Nachvollziehbarkeit der entsprechenden AFD-

Strafanzeigenvorgänge und AFD-Beweismittelanträge gegen rechtsextreme u.a. AFD-

Juristen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach …: 

UND ZWAR DAMIT dadurch dann die tatsächliche Nachverfolgung der entsprechenden 

AFD-Strafanzeigenvorgänge und AFD-Beweismittelanträge zur juristischen Aufarbeitung von 

ANTRÄGEN auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsver-

weisungen bzgl. der nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und 

verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus 

der AFD ausgehend vom Amtsgericht Mosbach unter der Führung und Verantwortung des 

CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, von Beginn an HIER EX-

PLIZIT NICHT nachvollziehbar wird. UND DIES WÄHREND ABER das Oberverwaltungsge-

richt Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz des Verwaltungsgerichts Köln dahingehend be-

stätigt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die AfD als rechtsextremistischen 

Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. Auf dieses höchstrichterliche Urteil wird hier Bezug als 

Beweismittel für die Eingaben und Beantragungen des Beschwerdeführers zur AFD genom-

men. UND DIES WÄHREND das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut 

BMI am 02.05.2025 per Gutachten als gesichert rechtsextremistisch hochstuft. 

Sachliche und fachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Mosbach 

begründet durch CDU-Direktor des Amtsgerichts, Dr. Lars Niesler: 

Das zuvor dargelegte und belegte richterliche Entscheiden und Handeln der Mosbacher 

Amtsrichterin Marina Hess in der BRD-Rechtsprechungspraxis, INSBESONDERE ABER 

AUCH im KONKRETEN Zuständigkeitsbereich des Amtsgericht Mosbach für den Neckar-

Odenwaldkreis in Baden-Württemberg; INSBESONDERE ABER AUCH verfahrensinhaltlich 

bzgl. Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Rassismus; SOWIE INSBESONDERE 

ABER AUCH bzgl. der in Teilen rechtsextremistischen AFD, solle gemäß den Aussagen des 

Direktors des Amtsgerichts Dr. Lars Niesler unter 6F 202/21 u.a. am 19.11.2024 ANGEBLICH 

ZUNÄCHST als HALTBAR und ORDNUNGSGEMÄSS und EMPFEHLENSWERT amtsge-

richtsdirektorlich bestätigt gelten. 

Es ergeht hiermit die HIER VORLIEGEND begründete Beantragung einer erneuten dienst-

rechtlichen Überprüfung des HIER dargelegten und AKTENKUNDIG NACHWEISBAR 

HALTBAR belegten Agierens der Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess beim Amtsgericht 

Mosbach. HIER INSBESONDERE auch auf Grund ihrer amtsseitigen Bearbeitungsverweige-

rungen der o.g. ANTRÄGE auf KONKRETE Strafanzeigen, auf gerichtliche Prüfungen, Bear-

beitungen und Zuständigkeitsverweisungen bzgl. der nationalsozialistisch-

rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindli-

chen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD ausgehend vom o.g. beim Amts-

gericht Mosbach anhängigen Verfahrenskomplex. HIER INSBESONDERE auf Grund ihrer 

amtsseitigen Bearbeitungsverweigerungen der ANTRÄGE auf KONKRETE gerichtliche Prü-

fungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bzgl. der nationalsozialistisch-
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rechtsextremistisch orientierten Umsturzversuche vor 1933 und nach 1945 in Deutschland, 

u.a. unter Beteiligungen von AFD- Mitgliedern, und deren juristischen Aufarbeitungen. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert seit 

2022 die KONKRETEN Bestätigungen zu Eingang, Bearbeitung und Zuständigkeitsverwei-

sung bzgl. o.g. AFD-Anträge. UND DIES OBWOHL das Verwaltungsgericht Stuttgart in sei-

nem Urteil vom März 2025 feststellt, dass der Landesverfassungsschutz, der die AFD seit 

2022 beobachtet, die baden-württembergische AfD weiterhin als rechtsextremistischen Ver-

dachtsfall einstufen und beobachten darf. Die offene Beobachtung der AfD durch den Verfas-

sungsschutz erfolge zu Recht, heißt es in der Begründung. Nach Überzeugung des Verwal-

tungsgerichts liegen die dafür notwendigen tatsächlichen Anhaltspunkte für Bestrebungen 

gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vor. So verfolge die Partei einen verfas-

sungswidrigen Volksbegriff mit einer Anknüpfung an Merkmale wie Herkunft oder Rasse. 

Auch der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte bzgl. des AFD-BW-Landesverbandes im 

November 2024 bestätigt, dass es tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Be-

strebungen gibt, weil BW-Mitglieder der AfD für "einen ethnischen Volksbegriff" einträten. 

Politische Kontextualisierung des Agierens von Dr. Lars Niesler als Direktor  

des Amtsgerichts Mosbach und als  

Mitglied  im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg 

INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025 

Vor dem Hintergrund der schwierigen Regierungsbildung mit der rechtspopulistischen und 

teilweise rechtsextremen FPÖ in Österreich, hat der CDU-Kanzlerkandidat und CDU-

Parteivorsitzende Friedrich Merz während des Bundestagswahlkampfes im Januar 2025 öf-

fentlich mitgeteilt und bekräftigt, dass die CDU-Brandmauer zur AFD definitiv stehen würde 

und dass er selbst sein Schicksal als CDU-Parteivorsitzender daran knüpfen wür-

de. Österreich sei der „Beweis dafür, dass man Rechtspopulisten nicht den Weg in die Macht 

ebnen darf“, sagte Merz in den ARD-„Tagesthemen“ (WELT: 11.01.2025). Er werde nicht 

zulassen, dass in der CDU die „Brandmauer“ zur AfD falle. „Ich knüpfe mein Schicksal als 

Parteivorsitzender der CDU an diese Antwort“, sagte Merz am Rande einer Klausur des 

CDU-Bundesvorstands in Hamburg. „Wir arbeiten nicht mit einer Partei zusammen, die aus-

länderfeindlich ist, die antisemitisch ist, die Rechtsradikale in ihren Reihen, die Kriminelle in 

ihren Reihen hält – eine Partei, die mit Russland liebäugelt und aus der Nato und aus der 

Europäischen Union austreten will.“ Warnungen vor Wahlerfolgen der AfD gibt es seit Lan-

gem. Aber am 19.01.2025 holte Friedrich Merz ganz weit aus: Der Unions-Kanzlerkandidat 

warnte nicht nur vor einem Wahlsieg der Rechtspopulisten 2029 in Deutschland. "Ich sage 

es, wie ich es denke: Die nächste Bundestagswahl ist dann 2033. Und einmal 33 reicht für 

Deutschland", fügte er in Anspielung auf die Machtübernahme der Nazis 1933 hinzu (ntv: 

22.01.2025).  

Strafanzeigen gegen die  
AFD-Kanzlerkandidatin und Co-Vorsitzende der AFD-Bundestagsfraktion 

Dr. ALICE WEIDEL 
mit geschichtsrevisitionistischen, volksverhetzenden und herabwürdigenden 

NS-Diffamierungen von Befürwortern einer Prüfung zum AFD-Parteiverbotsverfahren 
und gezielten NS-Verunglimpfungen von BRD-Verfassungsorganen 

im Juli 2025 
an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 



 
 17 

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  
der CDU Baden-Württemberg 

§ 158 

Strafanzeige; Strafantrag 

Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei den Staatsanwaltschaften und 
Amtsgerichten schriftlich angebracht werden.  Dem Verletzten ist auf Antrag der Ein-

gang seiner Anzeige schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung soll eine kurze Zusammen-
fassung der Angaben des Verletzten zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten. 

INSBESONDERE vor dem seit vielen Jahren zunehmenden Rechtspopulismus und Rechts-

extremismus in Deutschland, u.a. in und aus der AFD, mit Thematisierungen von Ge-

schichtsklitterung, Geschichtsrevisionismus, volksverhetzender Leugnung und Verharmlo-

sung von NS-Verbrechen; Forderungen einer deutschen erinnerungspolitischen Wende um 

180 Grad bei der konkreten NS-Vergangenheitsbewältigung, bei der NS-Öffentlichkeits- und 

Gedenkstättenarbeit, bei der NS-Bildungsarbeit ...  

Vergessen hat auch AFD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel selbst alle offiziell verlaut-

barten angeblichen eigenen AFD-Mäßigungsappelle. Laut Medienberichten im Juli 2025 kriti-

siert die HIER o.g. angezeigte Beschuldigte AFD-Kanzlerkandidatin und Co-Vorsitzende der 

AFD-Bundestagsfraktion Alice Weidel die SPD-Pläne für ein AfD-Verbot sowie die dazu in-

volvierten BRD-Verfassungsorgane mit einen Hitler- und NS-Vergleich. Die Diskussion um 

ein mögliches Verbotsverfahren gegen die Partei Alternative für Deutschland (AfD) hat DA-

MIT eine neue Eskalationsstufe erreicht: AfD-Chefin Alice Weidel fühlt sich durch den Be-

schluss der SPD, ein solches Verfahren voranzutreiben, an „dunkle Zeiten“ erinnert. Sie zieht 

einen scharfen Vergleich zur NS-Zeit. „Also wir haben das gesehen: Adolf Hitler hat – oh, 

jetzt kommt der Name – der hat als Erstes gemacht, andere Parteien zu verbieten, Presse-

freiheit einzuschränken, hier und da“, so zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) Weidel. 

Die Äußerung soll vor Journalisten am Rande einer Klausur der Bundestagsfraktion ihrer 

Partei in Berlin gefallen sein. Sie fügt hinzu, die Diskussion, die AfD „doch ernsthaft mit ei-

nem Verbotsantrag zu überziehen“, erinnere sie „an ganz dunkle Zeiten“. Hintergrund für ihre 

Äußerungen ist ein jüngst auf dem SPD-Parteitag verabschiedeter Antrag. Dieser zielt darauf 

ab, dass die antragsberechtigten Verfassungsorgane – Bundesregierung, Bundestag oder 

Bundesrat – unverzüglich die Voraussetzungen schaffen, um einen Antrag auf Feststellung 

der Verfassungswidrigkeit der AfD beim Bundesverfassungsgericht stellen zu können. Laut 

Weidel wollen „diese Loserparteien, die nichts hinkriegen“, die unliebsame Konkurrenz der 

AfD beseitigen. „Genau das hatten wir 1933″, sagte die Parteichefin auf der Pressekonfe-

renz. Die AFD-Fraktion postete den Ausschnitt aus Weidels Statement bei X und schrieb 

dazu: „Alice Weidel zieht über die Loser-Parteien her“, versehen mit einem Lach-Smiley. 

AFD-Weidels NS-Vergleich ist mehr als nur gewagt: Denn wie die Bundeszentrale für politi-

sche Bildung (bpb) berichtet, schränkten die Nationalsozialisten nach 1933 die Pressefreiheit 

ein und schalteten politische Gegner aus. Doch das Verbot anderer Parteien war keineswegs 

einer der ersten Schritte, sondern das Ergebnis eines bereits etablierten Repressionsappa-

rats. Hitlers Regime entmachtete demokratische Institutionen mit Notverordnungen, dem 

Ermächtigungsgesetz und durch systematische Gewalt. Politische Parteien wurden so lange 

verfolgt, entrechtet oder zur Selbstauflösung gedrängt, bis schließlich am 14. Juli 1933 das 

Einparteiengesetz in Kraft trat. Während Hitlers Regime politische Oppositionen zerstörte, 

soll ein mögliches AfD-Verbot der demokratische Schutzmechanismus gegen Verfassungs-

feinde sein, so die Argumentation der Befürworter. Zu den durch das NS-Terror- und Vernich-
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tungsregime verfolgten und ermordeten politischen Gegner zählen historisch belegt vor, wäh-

rend und nach der Nazi-Machtergreifung in 1933 Kommunisten, Gewerkschaftler und Sozial-

demokraten. 

Ganz anders als die Lage heute ist: Über Parteienverbote entscheidet in der Bundesrepublik 

das Bundesverfassungsgericht in einem rechtsstaatlichen Prozess. Die Verfassungs-Organe 

des BRD-Staates können dazu ein Partei-Verbotsverfahren beantragen. Die Bundesrepublik 

ist eine wehrhafte Demokratie, die sich auf rechtsstaatliche Mittel stützt. Ein Parteiverbot ist 

nach Artikel 21 des Grundgesetzes möglich – aber nur unter eng gefassten Voraussetzun-

gen. Die betroffene Partei muss u.a. aktiv und aggressiv gegen die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung arbeiten, und das Verbot darf nur vom Bundesverfassungsgericht ausgespro-

chen werden. Befürworter stützen sich hierbei auf das vorerst zurückgenommene Urteil des 

Verfassungsschutzes, welches die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ einstuft. Das Bun-

desverfassungsgericht, die BRD-Verfassungsorgane und die SPD mit den Nazis zu verglei-

chen, wie die HIER o.g. angezeigte Beschuldigte AFD-Kanzlerkandidatin und Co-Vorsitzende 

der AFD-Bundestagsfraktion Alice Weidel es öffentlich getan hat, überschreitet jede Grenze. 

Die AfD-Chefin Alice Weidel unterstellt HIER Befürwortern eines Partei-Verbotverfahrens und 

den dabei ggf. involvierten BRD-Verfassungsorganen HIER in AFD- geschichtsrevistionisti-

scher Absicht NS-Methoden. DIES bedeutet und begründet den HIER vorliegenden Sach-

verhalt einer AFD-intendierten geschichtsrevisitionistischen, volksverhetzenden und herab-

würdigenden NS-Diffamierungen von Befürwortern einer Prüfung zum AFD-

Parteiverbotsverfahren und einer gezielten NS-Verunglimpfungen von BRD-

Verfassungsorganen im Juli 2025, die HIER strafrechtlich relevant ist.  

SIEHE AUCH: Die Material- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus historischen, politischen, 

zivilgesellschaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medienberichten... benannt von 

der bereits mehrfach mit Dienstaufsicht beschwerten Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess selbst 

unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022 unter…  

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/ 

>>> SIEHE AUCH: FACEBOOK-GRUPPE: Aufarbeitung von Nazi-Unrecht und Nazi-Verbrechen >>> 

https://www.facebook.com/groups/954312666630761 

SIEHE AUCH IM FOLGENDEN… 

DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDEN gegen die 
die Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess 

wegen intransparenter nicht-nachvollziehbarer Bearbeitungsverweigerungen 
von KONKRETEN Eingaben zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht, 

HIER INSBESONDERE durch amtsseitige Missachtung 
beantragter juristischer Aufarbeitungen 

>> bzgl. (a…) wegen volksverhetzender Leugnung, Verharmlosung und Verherrlichung 
von  Kriegsverbrechen und Völkermorden 

sowohl bzgl. der deutschen Kolonialverbrechen und  
des Nazi-Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsregimes 
- u.a. aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD, 

>> bzgl. (b…) wegen volksverhetzendem Leugnen, Relativieren und Verharmlosen 
der NS-Verfolgung und  NS-Vernichtung des NS-Widerstandes im NS-Terror-Regime 

1933 bis 1945, 
u.a. unter Beteiligung der Nazi-Justiz, 

>> bzgl. (c…) Diskriminierung und Rassismus sowie zu  
nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten,  

demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und 
rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD 
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INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025 
an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  
der CDU Baden-Württemberg 

ANTRÄGE auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und  

Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl. 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und  

verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen 

in und aus der AFD 

INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025 

sowie ANTRAG auf Pressemitteilungen zu juristischen Aufarbeitungen von  

deutschen Kolonialverbrechen in Afrika als auch von Kontinuitäten in der  

staatlichen, personellen und strukturellen  

nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung bis 1945 

als auch zu personellen und thematischen NS-Kontinuitäten nach 1945, 

HIER insbesondere in Mosbach und im heutigen Neckar-Odenwaldkreis, 

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg 

Die o.g. fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert im 

o.g. Verfahrenskomplex HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die amtsrichterlichen 

ordnungsgemäßen jeweiligen KONKRETEN Eingangsbestätigungen, Sachverhaltsbenen-

nungen und Sachverhaltserläuterungen SOWOHL von eingereichten Strafanzeigen ENT-

GEGEN § StPO 158 ALS AUCH von Anträgen auf Wiederaufnahme-, Aufhebungs- und Ent-

schädigungsverfahren, auf gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverwei-

sungen SOWOHL bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend vom Amtsge-

richt Mosbach zu deutschen Kolonialverbrechen in Afrika als auch von Kontinuitäten in der  

staatlichen und strukturellen nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung ALS AUCH 

bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend vom Amtsgericht Mosbach zu 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindli-

chen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD. HIER u.a. 

AUCH INSBESONDERE zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten Umsturz-

versuchen vor 1933 und nach 1945 in Deutschland, u.a. unter der Beteiligung von AFD-

Mitgliedern (s.o.), im o.g. Verfahrenskomplex HINREICHEND dargelegt und belegt. HIER 

u.a. AUCH INSBESONDERE zu Leugnen, Relativieren und Verharmlosen der NS-Verfolgung 

und  NS-Vernichtung des NS-Widerstandes im NS-Terror-Regime 1933 bis 1945, u.a. unter 

KONKRETER Beteiligung der Nazi-Justiz. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) missachtet die 

Strafprozessordnung unter § 158 bei der diesbzgl. KONKRET gesetzlich geregelten Entge-

gennahme und Weiterbearbeitung HIER ABER EXPLIZIT in deren Anwendung … (a)  mit der 

amtsseitigen NICHT-Benennung der einzeleingabenbezogenen konkreten Kolonial-NS-

Sachverhalte, … (b) mit der NICHT-Ausstellung der jeweiligen konkreten Kolonial-NS-

Eingangsbestätigungen, … und (c) mit der NICHT-Mitteilung von jeweiligen konkreten Kolo-

nial-NS-Weiterbearbeitungen bzw. von NICHT-Mitteilungen offizieller Kolonial-NS-

Zuständigkeitsweiterverweisungen in den o.g. jeweiligen einzelnen KONKRETEN Kolonial-
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NS-Eingaben-Sachen. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess 

verweigert HIER EXPLIZIT amtsseitig Kolonial-NS-Eingangs- und –Weiterbearbeitungs-

bestätigungen, Kolonial-NS-Sachverhaltsbenennungen und -Zuständigkeitsverweisungen … 

(a) bei beantragten Kolonial-NS-Wiederaufnahme- und Aufhebungsverfahren, … (b) bei be-

antragten Kolonial-NS-Wiedergutmachungs- und Entschädigungsverfahren, … (c) bei bean-

tragten gerichtlichen Prüfungen einzeleingabenbezogener KONKRETER Kolonial-NS-

Sachverhalte.  

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) missachtet die 

Strafprozessordnung unter § 158 bei der diesbzgl. KONKRET gesetzlich geregelten Entge-

gennahme und Weiterbearbeitung HIER ABER EXPLIZIT in deren Anwendung … (a)  mit der 

amtsseitigen NICHT-Benennung der einzeleingabenbezogenen konkreten Rassismus-

Kolonial-NS-Sachverhalte, … (b) mit der NICHT-Ausstellung der jeweiligen konkreten Ras-

sismus-Kolonial-NS-Eingangsbestätigungen, … und (c) mit der NICHT-Mitteilung von jeweili-

gen konkreten Rassismus-Kolonial-NS-Weiterbearbeitungen bzw. von Mitteilungen offizieller 

Rassismus-Kolonial-NS-Zuständigkeitsweiterverweisungen in den o.g. jeweiligen einzelnen 

KONKRETEN Rassismus-Kolonial-NS-Eingaben-Sachen bzgl. der Rassistischen Diskrimi-

nierung seit 1945.  

ZU DEN beim Amtsgericht Mosbach unter der Verantwortung und Führung des Direktors des 

Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) bisher diesbzgl. initiierten Verfahren im o.g. 

Verfahrenskomplex seit 2022…  

SIEHE AUCH: Die Material- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus historischen, politischen, 

zivilgesellschaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medienberichten... benannt von 

der bereits mehrfach mit Dienstaufsicht beschwerten Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess selbst 

unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022 unter…  

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/ 

>>> SIEHE AUCH: FACEBOOK-GRUPPE: Aufarbeitung von Nazi-Unrecht und Nazi-Verbrechen >>> 

https://www.facebook.com/groups/954312666630761 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert 

HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR HINREICHEND dargelegt 

und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex sowohl diesbzgl. o.g. Hinweisen aus der Zivil-

gesellschaft nachzugehen als auch diesbzgl. o.g. eigene Ermittlungen nach dem Amtsermitt-

lungsgrundsatz. UND DIES HIER SOWOHL bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung 

ausgehend vom Amtsgericht Mosbach zu Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika und zu 

nationalsozialistischen Verbrechenskontexten bis 1945, zu rassistischen Diskriminierungen 

seit 1945 (s.o.). Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der 

Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) 

verweigert HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR dargelegt und 

belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex die u.a. dargelegten und belegten diesbzgl. KON-

KRETEN historischen Sachverhalte zu benennen. UND DIES HIER INSBESONDERE ENT-

GEGEN den Aussagen von BRD-Verfassungsorganen wie Bundestag, Bundesregierung, 

Bundespräsidenten, etc. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert 

HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR HINREICHEND dargelegt 

und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex EXPLIZIT KONKRETE Sachverhalte und Tat-
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sachengrundlagen bei einer sachgerechten Expertisen-Beweismittel-Erhebung zu Deutschen 

Kolonialverbrechen in Afrika und zu nationalsozialistischen Verbrechenskontexten bis 1945, 

zu rassistischen Diskriminierungen seit 1945, zu rechtsextremistischen Bestrebungen der 

Neuen Rechten in der BRD, wie u.a. in und aus der AFD, und zu deren juristischen Aufarbei-

tungen gerichtlich verfügt erheben zu lassen mit einer ordnungsgemäßen und sachgerechten 

gerichtlichen Sachverständigen-Begutachtung durch Experten*innen aus rechts-, geschichts-

, politikwissenschaftlicher NS-Forschung und aus psychologischer bzw. -soziologischer NS-

Opferforschung als auch NS-Täter-Forschung sowie aus der Kolonialismus-Forschung als 

auch aus der  Rechtsextremismus- und Rassismus-Forschung seit 1945. Die HIER fallver-

antwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung 

des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert HIERBEI, wie 

HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR HINREICHEND dargelegt und belegt, 

gezielt im o.g. Verfahrenskomplex EXPLIZIT KONKRETE diesbzgl. gerichtliche Verfügungen 

zu erlassen. 

STATTDESSEN hat die fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der 

Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) 

unter Missbrauch ihres Amtes versucht, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEIS-

BAR dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex am 17.08.2022, dem Be-

schwerdeführer und Anzeigeerstatter in seinen o.g. privaten Sorge- und Umgangsrechtsver-

fahren gutachterlich belegt WAHRHEITSWIDRIG zu unterstellen, er sei ANGEBLICH psy-

chisch krank und erziehungsunfähig (Vgl. diesbzgl. Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 

und 6F 202/21). UND DIES HIER u.a. begründet in ihrer diesbzgl. gerichtlichen Verfügung 

einer psychiatrischen Begutachtung vom 17.08.2022 auf seinen o.g. beim Amtsgericht Mos-

bach eingereichten Beantragungen zu juristischen Aufarbeitungen von KONKRETEN  NS-

Verbrechen, insbesondere im Neckar-Odenwaldkreis, und deren mangelhaften juristischen 

Aufarbeitung seit 1945 durch die Mosbacher Justiz selbst. UND DIES HIER u.a. begründet in 

ihrer diesbzgl. gerichtlichen Verfügung einer psychiatrischen Begutachtung vom 17.08.2022 

seiner beim Amtsgericht Mosbach beantragten juristischen Aufarbeitungen bzgl. nationalso-

zialistisch-rechtsextremistisch orientierten Umsturzversuchen vor 1933 und nach 1945 in 

Deutschland. UND DIES HIER ABER während das gerichtlich beauftrage Gutachten vom 

23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21 DANN die KONKRETEN „ANZEIGEN GEGEN 

ADOLF HITLER“ des begutachteten Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters EXPLIZIT 

benennt. UND diese als NICHT psychisch krank bewertet. Die HIER fallverantwortliche Mos-

bacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des 

Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) hat seit dem 23.08.2023 bis zum heutigen 

Tage (30.07.2025) verweigert, eine diesbzgl. ordnungsgemäße amtsseitige Entschuldigung 

gegenüber dem HIER geschädigten Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter EXPLIZIT offizi-

ell auszusprechen. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) missachtet 

HIER auch im o.g. Verfahrenskomplex die darin beantragten juristischen Aufarbeitungen zu 

Leugnen, Relativieren und Verharmlosen der NS-Verfolgung und  NS-Vernichtung des NS-

Widerstandes im NS-Terror-Regime 1933 bis 1945, u.a. unter Beteiligung der Nazi-Justiz 

und unter dem Wirken nationalsozialistisch-rechtsextrem orientierter Juristen, u.a. in und aus 

der AFD (s.o.), HIER zum aktuellen offiziellen Gedenken am 81. Jahrestag des gescheiterten 

Attentats auf Adolf Hitler und dem Gedenken und Ehren des deutschen Widerstandes im 

Nationalsozialismus am 20.07.2025. UND ZWAR indem die Mosbacher Amtsrichterin Hess, 



 
 22 

diese NS-Sachverhalte und NS-Verbrechenskontexte EXPLZIT NICHT benennt und NICHT 

HINREICHEND thematisiert. UND ZWAR entgegen den diesbzgl. beim Amtsgericht Mosbach 

im o.g. Verfahrenskomplex initiierten und beantragen juristischen Aufarbeitungen (s.o.). Dazu 

zählen u.a. folgende seit 2022 im o.g. Verfahrenskomplex beim Amtsgericht Mosbach initiier-

te Verfahren zu juristischen Aufarbeitungen…:  

…  Antrag auf Wiederaufnahmeverfahren (Hitler-Putsch-Prozess) beim Amtsgericht Mosbach vom 

03.06.2022 unter 6F 9/22 bezüglich der symbolpolitischen posthumen juristischen AUSWEISUNG 

VON ADOLF HITLER AUS DEUTSCHLAND bzw. dem AUSSCHLUSS VON ADOLF HITLER VOM 

ZUGANG ZU ALLEN ÖFFENTLICHEN ÄMTER IN DEUTSCHLAND auf Grund nationalsozialistisch-

rechtsextremistischer Umsturzversuche in 1924 >>> 

… Antrag an das Amtsgericht Mosbach vom 05.06.2022 auf STRAFANZEIGE GEGEN >>  

A D O L F   H I T L E R << WEGEN HOCHVERRATS GEGEN DEUTSCHLAND in 1924 im WIEDER-

AUFNAHMEVERFAHREN (Hitler-Putsch-Prozess) am AG MOS auf Grund nationalsozialistisch-rechts-

extremistischer Umsturzversuche in 1924 >>>  

… ... WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN vom 09.06.2022 zur Aufhebung der Ruhestandsversetzung 

von Amts-Richter Lothar Kreyssig, der nachweisbar öffentlich Stellung als Widerstandsleistung gegen 

die zentrale und dezentrale Nazi-Euthanasie-Massentötungsaktion T4 bezogen hat, insbesondere 

gegen die Nazi-Kinder-Euthanasie >>>  

... WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN vom 10.07.2022 zu 6F 9/22 zur AUFHEBUNG des gesetzes-

gleichen Hitler-Himmler-Sippenhaftbeschlusses gegen Kinder von NS-Widerstandskämpfern : a) Kin-

der von Vätern im militärischen Widerstand, insbesondere der Beteiligten am Hitler-Attentat vom 

20.07.1944, b) Kinder von Vätern in der Anti-Hitler-Koalition BDO und NKFD Interniert im Kinderheim 

Bad Sachsa der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, interniert in Konzentrationslagern und inhaf-

tiert in Gestapo-Gefängnissen >>>  

… Antrag vom 11.07.2022 auf gerichtlich zu beantragende Aberkennung der Promotion in den 

Rechtswissenschaften von Karl Roland Freisler, Präsident am Nazi-Volksgerichtshof, GRUNDSÄTZ-

LICHE EINSTELLUNG zur Person und zum Symbol Roland Freislers sowie zum Phänomen der Nazi-

Terrorjustiz >>>   

... WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN vom 13.07.2022 zu 6F 9/22 zur AUFHEBUNG der Todesurteile 

des Volksgerichtshofes unter Vorsitz des Präsidenten Roland Freisler gegen die NS-

Jugendwiderstandbewegung „Weiße Rose“ in der Einzelfallprüfung >>>  

… STRAFANZEIGEN vom 18.08.2023 gemäß § 158 StPO an Amtsgericht Mosbach unter 6F 9/22, 6F 

2/23, 6F 2/22, 6F 202/21 wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung 

mit der Verharmlosung von NS-Unrecht und NS-Verbrechen mit Referenzen und Assoziationen zum 

Nazi-Angriffs-Terror- und Vernichtungskrieg, zur Ausbeutung und Vernichtung im NS-

Zwangsarbeitssystem, zur NS-Verfolgung und -Vernichtung diverser NS-Opfer- und NS-

Widerstandsgruppen, zur Nazi-Terrorjustiz, bei nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten 

öffentlichkeitswirksamen NS-Symbolaktionen wie mit einem 30 mal 30 Meter großen Hakenkreuz in 

den Rasen gemäht am 08.08.2023 im Rostocker Fischereihafen >>>  

... vom 21.05.2023 auf AMTSSEITIGE VERFÜGUNG zur gerichtlichen Prüfung von WIEDERAUF-

NAHME- und AUFHEBUNGSVERFAHREN in nationalsozialistischer Familienrechtsprechung in Mos-

bach, Baden und Württemberg: (a) Hier Sorgerechtseinschränkungen und Kindesentziehungen bei 

Bibelforschern, Zeugen Jehovas, mit ggf. zu beantragenden Wiederaufnahmeverfahren hinsichtlich 

entsprechender Aufhebungen, anlässlich der in 2022 und 2023 beim DEUTSCHEN BUNDESTAG 

diskutierten Einrichtung eines opfergruppenspezifischen Mahnmals für NS-Verfolgte (c) Antrag auf 

amtsseitige Verfügungen des Amtsgerichts Mosbach zur Beteiligung des Amtsgerichts Mosbach selbst 

und der gerichtlich beauftragten Sachverständigen mit Stellungnahmen am gegenwärtigen und künfti-

gen Prozess BEIM DEUTSCHEN BUNDESTAG unter BT-Drucksache 20/6710  für die Anerkennung 

der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und des aktiven Widerstands bei den Zeugen Jeho-

vas, insbesondere zu politisch und ideologisch motivierten Sorgerechtsentscheidungen >>>   

… STRAFANZEIGEN vom 20.08.2023 gemäß § 158 StPO an Amtsgericht Mosbach unter 6F 202/21, 

6F 9/22, 6F 2/23, 6F 2/22 wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimp-

fung mit der Verharmlosung von NS-Unrecht und NS-Verbrechen mit Referenzen und Assoziationen 
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zum Nazi-Angriffs-Terror- und Vernichtungskrieg, zur Ausbeutung und Vernichtung im NS-

Zwangsarbeitssystem, zur NS-Verfolgung und -Vernichtung diverser NS-Opfer- und NS-

Widerstandsgruppen, zur Nazi-Terrorjustiz, zur NS-Judenverfolgung und NS-Judenvernichtung mit 

dem Holocaust bei nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten öffentlichkeitswirksamen NS-

Symbolaktionen wie mit dem „192- Adolf ist zurück“- Graffiti an der Mauer des Jüdischen Friedhofes 

am 05.02.2023 in Waren, Müritz >>>  

... STRAFANZEIGEN vom 21.08.2023 gemäß § 158 StPO an Amtsgericht Mosbach unter 6F 2/22, 6F 

202/21, 6F 9/22, 6F 2/23 wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung 

mit der Verharmlosung von NS-Unrecht und NS-Verbrechen mit Referenzen und Assoziationen zum 

Nazi-Angriffs-Terror- und Vernichtungskrieg, zur Ausbeutung und Vernichtung im NS-

Zwangsarbeitssystem, zur NS-Verfolgung und -Vernichtung diverser NS-Opfer- und NS-

Widerstandsgruppen, zur Nazi-Terrorjustiz, zur NS-Judenverfolgung und NS-Judenvernichtung mit 

dem Holocaust bei nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten öffentlichkeitswirksamen NS-

Symbolaktionen wie mit der Schändung des Jüdischen Friedhofes am 25.02.2023 in Schwaan, 

Rostock >>>  

… STRAFANZEIGEN vom 12.09.2023 gemäß § 158 StPO an Amtsgericht Mosbach unter 6F 9/22, 6F 

2/23, 6F 2/22, 6F 202/21 wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung 

mit der Verharmlosung von NS-Unrecht und NS-Verbrechen mit Referenzen und Assoziationen zum 

Nazi-Angriffs-Terror- und Vernichtungskrieg, zur Ausbeutung und Vernichtung im NS-

Zwangsarbeitssystem, zur NS-Verfolgung und -Vernichtung diverser NS-Opfer- und NS-

Widerstandsgruppen, zur Nazi-Terrorjustiz, zum Nazi-Konzentrationslagersystem bei nationalsozialis-

tisch-rechtsextremistisch orientierten öffentlichkeitswirksamen NS-Symbolaktionen wie mit den Ha-

kenkreuzschmierereien und Sachbeschädigungen an der NS-KZ-Gedenkstätte Buchenwald im August 

und September 2023 >>>  

… STRAFANZEIGEN vom 11.02.2025 wegen Strafverteilung im Amt und Rechtsbeugung gegen die 

NSDAP-Mitglieds-Richter des Landgerichts Kiel, die Wolfgang Hedler trotz seiner in 1949 veröffent-

lichten und im DEUTSCHEN BUNDESTAG in 1950 wiederholten Hetze gegen NS-

Widerstandskämpfer*innen und gegen Jüdinnen und Juden freisprechen sowie wegen Strafverteilung 

im Amt gegen die seit 1949 zuständigen Staatsanwälte/Staatsanwältinnen, die NICHT gegen o.g. 

NSDAP-Mitglieds-Richter des Landgerichts Kiel seit 1945, u.a. auch ENTEGEGEN dem Amtsermitt-

lungsgrundsatz, tätig geworden sind, an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-

Württemberg >>>  

… Strafanzeigen vom 10.05.2025 gegen den Vorsitzenden der AFD-Fraktion im Thüringer Landtag 

und Sprecher des AFD-Landesverbandes Thüringen BJÖRN HÖCKE … (a) wegen der Bedrohung 

von Mitarbeiter*innen des Bundesamtes für Verfassungsschutz unmittelbar nach der veröffentlichten 

gutachterlichen Hochstufung des BfV der AFD als gesichert rechtsextremistisch sowie (b) wegen der 

verfassungswidrigen Kennzeichnung von politischen Gegnern und Widerstandsleistenden Personen 

als vergleichbar betroffene NS-Opferzielgruppen mit NS-begrifflich-konnotierten Labeling unter gleich-

zeitiger volksverhetzender Verharmlosung und Leugnung des NS-Terrors mit Verfolgung und Vernich-

tung der NS-Widerstands-Opfer und politischer NS-Gegner während der NS-Diktatur 1933 bis 1945 im 

Mai 2025 an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis 

Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg >>>  

… Strafanzeigen vom 29.05.2025 gegen den AFD-Juristen und AFD-Bundestagsabgeordneten 

Matthias Helferich, in seinen Selbstbezeichnungen als „das freundliche Gesicht des Nationalsozialis-

mus“ und als „demokratischer Freisler“ wegen nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierter 

volksverhetzender NS-Verharmlosung im Mai 2025 (a…) durch Verunglimpfung der Opfer der Nazi-

Justiz sowie der verfolgten und ermordeten NS-Widerstandskämpfer mit der verherrlichenden Ver-

harmlosung des Präsidenten des nationalsozialistischen Volksgerichthofes Roland Freisler und (b…) 

durch menschenverachtende, demokratiefeindliche und rassistische öffentliche Äußerungen und (c…) 

durch öffentliche Bekundungen, den Verfassungsschutz in seiner bestehenden Form abschaffen und 

dann mit nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierter Ausrichtung instrumentalisieren zu wol-

len und (d…) durch öffentliche Umsturz-Bekundungen zur Abschaffung der BRD und zu deren an-
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schließender nationalsozialistisch rechtsextremistisch orientierter staatlichen Neu-Ausrichtung, an den 

Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-

Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg >>>  

… Strafanzeigen vom 30.06.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz we-

gen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug, durch amtsseitige Verantwortung 

problematischer Verfahrungsführungen seit 2022 in bei der Mosbacher Justiz beantragten Verfahren 

zu den von Nazi-Deutschland verursachten Weltkriegsschäden in und gegen Polen (a…) durch Ver-

unglimpfung der NS-Verfolgten und NS-Opfer sowie (b…) durch Verunglimpfung u.a. des Bundesprä-

sidenten Frank-Walter Steinmeier in seinen öffentlichen Aussagen zur Verantwortungsübernahme 

Deutschlands für NS-Verbrechen in Polen sowie zum Versagen der deutschen Nachkriegsjustiz in 

deren juristischen Aufarbeitungen seit 1945, und in seinen diesbzgl. offiziellen Entschuldigungen bei 

den Opfern, bei ihren Familienangehörigen und Nachkommen, (c…) durch Beleidigungen von Perso-

nen des politischen Lebens in Deutschland durch amtsseitige Missachtung ihrer Aussagen zu Nazi-

Verbrechen in und gegen Polen (d…) durch mögliche amtsseitige Unterdrückung von öffentlich thema-

tisierten Beweismaterialien des Deutschen Bundestages, der Bundesregierung, der Bundespräsiden-

ten, etc. (e…) durch mögliche amtsseitige Unterdrückung von öffentlich thematisierten Beweismateria-

lien des Polnischen Parlaments, der polnischen Regierung, der polnischen Präsidenten, etc. (f…) 

durch mögliche amtsseitige Unterdrückung der Nazi-Verbrechen gegen polnische Zwangsarbei-

ter*innen im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945, an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars 

Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-

Württemberg >>>  

… Strafanzeigen vom 27.07.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz we-

gen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug, durch amtsseitige Verantwortung 

problematischer Verfahrungsführungen seit 2022 in bei der Mosbacher Justiz beantragten Verfahren 

zu Leugnen, Relativieren und Verharmlosen der NS-Verfolgung und NS-Vernichtung des NS-

Widerstandes im NS-Terror-Regime 1933 bis 1945, u.a. unter Beteiligung der Nazi-Justiz, HIER zum 

aktuellen offiziellen Gedenken am 81. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler und dem 

Gedenken und Ehren des deutschen Widerstandes im Nationalsozialismus am 20.07.2025 an den 

Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-

Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg >>>  

Der CDU-nahe Jurist und Amtsgerichtsdirektor, Dr. Lars Niesler wird HIER gebeten, zu über-

prüfen und mitzuteilen (ggf. auch per Pressemitteilung), ob es sich angesichts der HIER o.g. 

HALTBAR dargelegten und belegten Vorgänge beim Amtsgericht Mosbach sowohl bzgl. 

Rassismus-Kolonial-NS-Verbrechen als auch bzgl. nationalsozialistisch-orientiert rechtsext-

remistischen Bestrebungen aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD … ggf. u.U. um 

einen amtsseitig beabsichtigen Erinnerungspolitischen Klimawandel, eine Erinnerungspoliti-

sche Wende um 180 Grad evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsseitig beabsichti-

ge Erschwerungs- und Verhinderungskultur einer diesbzgl. juristischen Aufarbeitung beim 

Amtsgericht Mosbach evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsintern thematisierte 

Verharmlosung und Normalisierung der Bestrebungen aus der Neuen Rechten, u.a. in und 

aus der AFD, evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsintern thematisierte amtsseitig 

gezielte Benachteiligungen von Rassismus-Kolonial-NS-Opfern als auch von Opfern rechts-

extremistischer Anschläge und Angriffe evtl. handeln könnte ?  … ggf. u.U. um amtsinterne 

"Verleitung von Untergebenen zu einer Straftat, etc." evtl. handeln könnte ? 

Der CDU-nahe Jurist und Amtsgerichtsdirektor, Dr. Lars Niesler wird HIER gebeten, zu über-

prüfen und mitzuteilen (ggf. auch per Pressemitteilung), ob, wann und wie angesichts aktuel-

ler gesellschaftlicher Rechtsruck-Entwicklungen und der o.g. dargelegten und belegten Er-

eignisse und Vorgänge beim Amtsgericht Mosbach, Neckar-Odenwaldkreis, TRANSPARENT 

UND NACHVOLLZIEHBAR überprüft wird, dass angehende und amtierende Juristen und 

Gerichtsmitarbeiter*innen verfassungstreu sind? UND DIES mit Verweisen auf Veröffentli-
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chungen des Bundesverfassungsschutzes und des Landesverfassungsschutzamtes Baden-

Württemberg (LfV BW), wonach es eine Zunahme von in rechtsextremistischen und anderen 

extremistischen Bereichen aktiven Personen u.a. auch in Institutionen gibt. Wird beim Amts-

gericht Mosbach unter Führung und Verantwortung des CDU-Juristen und Amtsgerichtsdirek-

tors Dr. Lars Niesler, eine Erklärung zur Verfassungstreue bei der Bewerbung für Stellenan-

gebote beim Amtsgericht Mosbach ausdrücklich verlangt und auch bei laufenden Dienst- 

bzw. Anstellungsverhältnissen regelmäßig überprüft, um den Rechtsstaat resilient zu machen 

gegen Angriffe von außen, aber auch von innen ? Wie wird unter Führung und Verantwortung 

des CDU-Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler beim Amtsgericht Mosbach der 

Mitarbeiter*innen-Demokratiebildung ein größerer Raum gegeben als bisher gegeben ?  Und 

wie wird dabei am Amtsgericht Mosbach auch die Rolle und Bedeutung von Richtern im Na-

tionalsozialismus und Nazi-Juristen sowie deren personelle Kontinuitäten nach 1945 in amts-

interner Fort- und Weiterbildung verstärkt thematisiert ? Insbesondere vor dem zunehmen-

den Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ist HIER zu überprüfen, inwieweit HIER die 

Verweigerung einer eigenen berufsethischen Rückbesinnung und Verortung bzgl. der Nazi-

Justiz-Verbrechen 1933-1945 und der personellen Kontinuität von Nazi-Juristen in Mosbach, 

im Neckar-Odenwaldkreis und in Baden-Württemberg seit 1945 thematisiert wird beim Amts-

gericht Mosbach unter der KONKRETEN Verantwortung von Direktor Dr. Lars Niesler (CDU). 

WIE ZUVOR AUSGEFÜHRT:  Es wird HIER, u.a. auch gemäß § 158 StPO, um die persönli-

che und ordnungsgemäße jeweilige KONKRETE Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenen-

nung und Sachverhaltserläuterung sowie um die persönliche ordnungsgemäße und sachge-

rechte Bearbeitung und Zuständigkeitsverweisung der HIER o.g. Strafanzeigen, der HIER 

o.g. Dienstaufsichtsbeschwerden und der o.g. Anträge auf ordnungsgemäße gerichtliche 

Prüfungen und auf Pressemitteilungen beim Amtsgericht Mosbach gebeten bzgl. transpa-

renten und nachvollziehbaren Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bei 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungs-

feindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der 

AFD, seitens des Direktors beim Amtsgericht Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied 

im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-

Württemberg.  

 Mit freundlichen Grüßen, Bernd Michael Uhl 

 


